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Hinweis zur Rügeobliegenheit: 
 
Gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz 
- HG) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung einer Ordnung die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der 
Universität Bonn nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet oder 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Universität vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  

für den Bachelorstudiengang 
 

„Geowissenschaften“ 
 

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 
vom 18. August 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und 
zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat 
die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn die 
folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Geowissenschaften“ der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn vom 19. August 2019 (Amtl. Bek. der Universität Bonn, 
49. Jg., Nr. 30 vom 29. August 2019) wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe zu § 18 folgende Angabe zu § 18a eingefügt: 

„§ 18a Digitale Prüfungen“. 
 

2. § 1 Absatz 2 und 3 wird aufgehoben. 

3. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 
Zugangsvoraussetzungen zum Studium 

 
(1) Die Qualifikation für das Studium an der Universität Bonn wird gemäß § 49 HG durch ein Zeugnis 
der Hochschulreife (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife) nachgewiesen, das in der Regel 
durch den erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium vorbereitenden Schulbildung oder einer als 
gleichwertig anerkannten Vorbildung erworben wird.  

(2) Kapazitätsbezogene Zulassungsbeschränkungen (Numerus clausus) bleiben unberührt. 

(3) Eine aufgrund von Zulassungsbeschränkungen erforderliche Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber richtet sich nach der zum Zeitpunkt der Bewerbung geltenden Ordnung für 
Auswahlverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn in der jeweils gültigen Fassung. 

(4) Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen Kenntnisse der deutschen Sprache 
mindestens auf Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) 
besitzen; als Nachweis dient eine an einer deutschsprachigen Einrichtung in deutscher Sprache 
erworbene Hochschulzugangsberechtigung, eine deutsche Sprachprüfung (z. B.: DSH 2, TestDaF auf 
der Ebene TDN 4, Goethe Zertifikat C2, telc Deutsch C1 Hochschule) oder eine äquivalente 
Qualifikation.“ 
 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Prüfungsmaßstab für die Anerkennung ist die Wesentlichkeit von Unterschieden. 
Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist 
ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung 
vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die hin angerechnet 
werden soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Allein ein Unterschied hinsichtlich der zu erwerbenden 
Leistungspunktzahl stellt keinen wesentlichen Unterschied dar. Für Leistungen, die in einem 
weiterbildenden Studium erbracht worden sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen 
entsprechend. Wenn keine wesentlichen Unterschiede vorliegen, erfolgt eine vollständige 
Anerkennung der erbrachten Leistungen. Ergibt die Prüfung nach den vorstehend 
beschriebenen Grundsätzen, dass eine Leistung nur teilweise anrechnungsfähig ist, erfolgt 
innerhalb des entsprechenden Moduls eine Teilanrechnung. Das entsprechende Modul ist erst 
bestanden, wenn die fehlenden Leistungen erbracht wurden; erst dann erfolgt die Vergabe von 
Leistungspunkten nach Maßgabe dieser Ordnung. Über Umfang und Art der zu erbringenden 
fehlenden Leistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Die von der Kultusministerkonferenz 
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und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften sind zu beachten.“ 
 

b) Absatz 4 Satz 5 und 6 werden aufgehoben. 

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Auf Antrag können auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und 
Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen im Umfang von bis zu 10 % der gemäß 
§ 4 Absatz 1 zu erbringenden ECTS-Leistungspunkte auf diesen Studiengang angerechnet 
werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen 
sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.“ 

 
5. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 
Zugang zu einzelnen Lehrveranstaltungen 

 
(1) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck oder aus sonstigen Gründen von 
Forschung und Lehre eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der 
Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so regelt auf Antrag der oder des Lehrenden die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder, bei Lehrveranstaltungen in Modulen, die aus 
einem anderen Studiengang importiert werden, die oder der in der entsprechenden Prüfungsordnung 
benannte Funktionsträgerin oder Funktionsträger  die Teilnahme unter Berücksichtigung von § 59 HG. 
Die Kriterien für die Prioritäten sind in einer Anlage zur jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. 
 
(2) Die oder der in Absatz 1 genannte Funktionsträgerin oder Funktionsträger legt die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrveranstaltungen, deren Teilnehmerzahl begrenzt wird, fest. 
Der Prüfungsausschuss gibt diese vor Beginn eines Semesters bekannt.“ 
 

6. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Prüfungsausschuss und Geschäftsstelle 

 
(1) Für die Erledigung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der 
Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät einen Prüfungsausschuss für den 
Bachelorstudiengang „Geowissenschaften“. Die Dekanin oder der Dekan trägt dafür Sorge, dass der 
Prüfungsausschuss seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt und erfüllen kann. Die Dekanin oder der 
Dekan gibt die hierfür erforderlichen Weisungen und sorgt für die erforderliche administrative 
Unterstützung. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern, davon 
- vier Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fakultät 

(einschließlich der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden); 
- ein Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät 

und  
- zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden der Fakultät.  
Die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende und die weiteren Mitglieder 
werden, nach Gruppen getrennt, vom Fakultätsrat gewählt. Wählbar für den Prüfungsausschuss sind 
diejenigen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die im Bachelorstudiengang 
„Geowissenschaften“ oder in einem der Masterstudiengänge „Geologie“ und „Geochemie/Petrologie“ 
lehren. Aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind diejenigen wählbar, 
die in einem dieser Studiengänge lehren oder in der Organisation eines dieser Studiengänge tätig sind. 



- 6 - 

Aus der Gruppe der Studierenden sind diejenigen wählbar, die in den Bachelorstudiengang 
„Geowissenschaften“ eingeschrieben sind. Für jedes der sieben Mitglieder wird je eine Stellvertreterin 
oder ein Stellvertreter gewählt, die oder der das Mitglied im Verhinderungsfall vertritt; diese 
stellvertretenden Mitglieder können nicht den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen. Die 
Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit der 
studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.  

 
(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungsprozessrechtes. Zur administrativen Unterstützung des Prüfungsausschusses wird eine 
Geschäftsstelle (Prüfungsbüro) eingerichtet; sie handelt im Auftrag des Prüfungsausschusses. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere 
zuständig für die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren sowie über 
Widersprüche gegen die in Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen. Er berichtet regelmäßig, 
mindestens einmal im Jahr, dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten 
einschließlich der Dauer der Bachelorarbeiten sowie über die Verteilung der Gesamtnoten; 
Gegenstand des Berichts ist auch die Entwicklung des Angebots digitaler Prüfungen und deren 
Auswirkung auf das Erreichen der Lernziele und die Bildungschancen der Studierenden. Einmal pro 
Semester teilt der Prüfungsausschuss dem Studierendensekretariat mit, welche Studierenden nach 
Maßgabe eines bestandskräftigen Bescheids des Prüfungsausschusses die Bachelorprüfung gemäß § 
25 Absatz 6 endgültig nicht bestanden haben oder die Zulassungsvoraussetzungen zum 
Bachelorprüfungsverfahren gemäß § 11 Absatz 1 nicht erfüllen. Der Prüfungsausschuss gibt 
Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des Studienplanes. Er kann die Erledigung von 
konkret festzulegenden Aufgaben, insbesondere die Bestellung von Prüferinnen und Prüfern sowie 
Beisitzerinnen und Beisitzern, per Beschluss auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen. 
Die Übertragung  
- der Entscheidung über Widersprüche nach Satz 2, 
- der Überprüfung von Entscheidungen zu Ordnungsverstößen nach § 23 Absatz 2, 
- der Bewertung, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender Täuschungsversuch nach 

§ 23 Absatz 3 vorliegt, 
- der Entscheidung über die Ungültigkeit der Bachelorprüfung und die Aberkennung des 

Bachelorgrades nach § 30 sowie 
- der Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat nach Satz 3 
ist ausgeschlossen.  
 
(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Über die 
Beratungen und Beschlüsse des Prüfungsausschusses wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden mindestens vier weitere Mitglieder bzw. deren 
Vertreterinnen oder Vertreter, darunter mindestens zwei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer, 
anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
der oder des Vorsitzenden. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
der Prüfungen beizuwohnen; sie sollen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses darüber vorab informieren. 
 
(7) Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere Mitteilungen des Prüfungsausschusses, 
die nicht nur einzelne Personen betreffen, werden durch Aushang oder in elektronischer Form unter 
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Beachtung des Datenschutzes mit rechtlich verbindlicher Wirkung bekanntgemacht. Zusätzliche 
anderweitige Bekanntmachungen sind zulässig, aber nicht rechtsverbindlich. 
 
(8) Der Prüfungsausschuss kann seine Sitzungen in physischer Präsenz sowie vollständig in 
elektronischer Kommunikation als Online-Videokonferenzsitzung (Online-Sitzung) oder teilweise in 
elektronischer Kommunikation (hybride Sitzung) abhalten. Auf Antrag eines Ausschussmitglieds kann 
die oder der Vorsitzende des Ausschusses der Teilnahme des antragstellenden Mitglieds unter Nutzung 
eines Videokonferenztools zustimmen, soweit der Sitzungssaal die erforderlichen technischen 
Voraussetzungen für eine digitale Teilnahme einzelner Mitglieder am Sitzungsverlauf und an 
Beschlüssen erfüllt. Für Online-Sitzungen bzw. hybride Sitzungen dürfen nur die vom Rektorat 
freigegebenen Videokonferenztools genutzt werden. 
 
(9) Beschlüsse im Prüfungsausschuss können in elektronischer Kommunikation gefasst werden. 
Werden Beschlüsse im Rahmen einer Online-Sitzung, einer hybriden Sitzung oder einer Präsenzsitzung 
unter Nutzung eines Videokonferenztools gefasst, erfolgt die Abstimmung entweder durch Heben der 
Hand oder durch Verwendung eines vom Rektorat freigegebenen Onlineabstimmungstools. Geheime 
Abstimmungen werden im Rahmen einer Online-Sitzung ausschließlich unter Nutzung eines 
Onlineabstimmungstools gefasst. Die Nutzung eines Onlineabstimmungstools ist auch in Sitzungen 
zulässig, die ausschließlich oder teilweise in physischer Präsenz durchgeführt werden. Beschlüsse im 
Prüfungsausschuss können zudem im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Ausschussmitglied 
dem Umlaufverfahren widerspricht. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit gelten für Beschlussfassungen 
in elektronischer Kommunikation und Beschlüsse im Umlaufverfahren die gleichen Regelungen wie für 
Präsenzsitzungen. Bei Umlaufbeschlüssen ist eine Frist für die Rückantwort zu setzen. Gehen innerhalb 
der Frist weniger Rückantworten von Mitgliedern ein als für die Beschlussfähigkeit erforderlich, gilt der 
Beschluss als nicht gefasst. Widerspricht ein Ausschussmitglied innerhalb der für die Rückantwort 
gesetzten Frist der Beschlussfassung im Umlaufverfahren, hat die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses eine Präsenzsitzung, eine hybride Sitzung oder eine Online-Sitzung 
anzuberaumen, im Rahmen derer der Beschluss gefasst wird. Den Ausschussmitgliedern wird durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden bei Umlaufbeschlüssen eine konkrete Beschlussvorlage auf 
dem Postweg oder per E-Mail zugeleitet, über die abzustimmen ist. Die stimmberechtigten 
Ausschussmitglieder senden ihr eigenhändig unterschriebenes Votum per Post, Fax oder eingescannt 
per E-Mail an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zurück. Das 
Abstimmungsergebnis der Beschlüsse im Sinne des Satzes 1 und 5 ist zu protokollieren. Satz 11 findet 
keine Anwendung, soweit Beschlussfassungen im Umlaufverfahren unter Verwendung eines vom 
Rektorat freigegebenen Onlineabstimmungstools durchgeführt werden. In diesem Fall muss 
gleichwohl eine Abstimmungsfrist gesetzt werden und mit Übersendung der Vorlage werden Hinweise 
zur Stimmabgabe durch das Onlineabstimmungstool gegeben. 
 
(10) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet, ob die 
Prüfungsausschusssitzung in Präsenz, als hybride Sitzung oder als Online-Sitzung stattfindet. Die oder 
der Vorsitzende entscheidet zudem, ob Beschlüsse in Präsenz, in elektronischer Kommunikation oder 
als Umlaufbeschlüsse gefasst werden. Absatz 9 Satz 5 und 9 bleiben unberührt. Auf Antrag eines 
Drittels der Mitglieder des Ausschusses ist eine Prüfungsausschusssitzung in Präsenz durchzuführen. 
 
(11) Der Prüfungsausschuss kann mit der Prüfungsverwaltung befasste Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle dauerhaft oder zu einzelnen Sitzungen bzw. Tagesordnungspunkten 
hinzuziehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Fall Rederecht, aber kein 
Stimmrecht.“ 
 

7. § 9 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Professorinnen und Professoren sowie die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der 
Fachgruppe Erdwissenschaften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sind Prüferinnen 
und Prüfer, ohne dass es der ausdrücklichen Bestellung durch den Prüfungsausschuss bedarf. Dies gilt 
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– sofern die betreffenden Personen im jeweiligen Semester Lehraufgaben im Bachelorstudiengang 
„Geowissenschaften“ oder in einem der Masterstudiengänge „Geologie“ und „Geochemie/Petrologie“ 
wahrnehmen – auch für habilitierte Mitglieder der Fachgruppe, Lehrbeauftragte, 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Jede Person gemäß Satz 1 und 2 kann auch die Funktion 
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers übernehmen. Im Übrigen kann der Prüfungsausschuss weitere 
Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer nach Maßgabe des § 65 HG bestellen. Zur 
Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende 
Bachelorprüfung oder eine gleichwertige Prüfung bestanden hat. 
 
(2) Modulprüfungen werden in der Regel von den im Modul unterrichtenden Lehrenden 
abgehalten. Dies gilt auch für etwaige Zweitprüferinnen oder Zweitprüfer im Sinne von § 65 Absatz 2 
Satz 1 HG. Unterschreitet die Anzahl der im Modul unterrichtenden Lehrenden die Anzahl der für eine 
Prüfung vorgesehenen Prüferinnen oder Prüfer, bestimmt der Prüfungsausschuss die weiteren 
Prüferinnen oder Prüfer. Ist eine Lehrende oder ein Lehrender wegen Krankheit oder aus anderen 
wichtigen Gründen daran gehindert, Modulprüfungen fristgerecht abzuhalten, sorgt der 
Prüfungsausschuss dafür, dass eine andere Prüferin oder ein anderer Prüfer für die Abhaltung der 
Modulprüfung bestimmt wird.“ 
 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Vom Prüfungsausschuss kann zu Modulprüfungen nur zugelassen werden, wer  
1. die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt und nachweist;  
2. die gemäß Modulplan (Anlage 1) gegebenenfalls für das Modul und die Modulprüfung 

vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. 
Der Nachweis gemäß Nummer 1 ist für die Zulassung zu Modulprüfungen nicht erforderlich, 
wenn ein Nachweis über die Einschreibung als Studierende oder Studierender in einen anderen 
Studiengang der Universität Bonn erbracht wird, sofern dieser Studiengang das betreffende 
Modul gemäß eigener Prüfungsordnung importiert, oder wenn ein Nachweis über die aktuelle 
Zulassung als Zweithörerin oder Zweithörer gemäß § 52 Absatz 1 HG erbracht wird.“ 
 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Der Prüfungsausschuss darf die Zulassung zum Bachelorprüfungsverfahren nur ablehnen, 
wenn 
a. die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind und/oder trotz Aufforderung innerhalb 

einer gesetzten Frist nicht vorgelegt werden; 
b. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind; oder 
c. die oder der Studierende eine nicht kompensierbare Prüfungsleistung oder die 

Bachelorprüfung in diesem Studiengang oder in einem Studiengang, der eine erhebliche 
inhaltliche Nähe zu diesem Studiengang aufweist, endgültig nicht bestanden hat.“ 

 
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Im Einzelfall können Schülerinnen und Schüler, die nach einvernehmlichem Urteil von 
Schule und Hochschule besondere Begabungen aufweisen, als Jungstudierende außerhalb der 
Einschreibungsordnung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen werden. Die 
Entscheidung über die Zulassung trifft der Prüfungsausschuss. Die Studien- und 
Prüfungsleistungen der Jungstudierenden werden auf Antrag auf ein späteres Studium 
anerkannt.“ 
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9. § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 
Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht 

 
(1) Die Modulprüfungen beziehen sich auf die Inhalte und Qualifikationsziele der im Modulplan 
(Anlage 1) aufgeführten Module. 
 
(2) Während der Modulprüfungen muss der Prüfling als Studierende oder Studierender in diesen 
Studiengang an der Universität Bonn bzw. in einen Studiengang der Universität Bonn, der gemäß 
eigener Prüfungsordnung Module dieses Studiengangs importiert, eingeschrieben oder gemäß § 52 
HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen sein. 
 
(3) In den Modulprüfungen werden die im Rahmen des jeweiligen Moduls erworbenen Kenntnisse 
und Kompetenzen sowie die Fähigkeit, übergreifende Zusammenhänge zu verstehen, überprüft. 
Modulprüfungen können durch bewertete Modulteilprüfungen abgelegt werden. Die 
Modulprüfungen und Modulteilprüfungen erfolgen in Form von 
- Klausurarbeiten; 
- Mündlichen Prüfungen; 
- Hausarbeiten; 
- Projektarbeiten; 
- Präsentationen; 
- Referaten; 
- Protokollen; 
- Geländearbeiten sowie 
- semesterbegleitenden Aufgaben. 
Die jeweilige Prüfungsform und die etwaige Untergliederung in Modulteilprüfungen sind im Modulplan 
festgelegt. Abweichungen von den Festlegungen im Modulplan sind gemäß § 15 Absatz 4, § 17 Absatz 4 
und § 18 Absatz 8 möglich; die konkrete Prüfungsform legt der Prüfungsausschuss dann im 
Einvernehmen mit den Prüferinnen bzw. Prüfern fest und gibt sie rechtzeitig vor Beginn des Semesters 
gemäß § 8 Absatz 7 bekannt. 
 
(4) Der Modulplan kann bestimmen, dass zur Teilnahme an einer Modulprüfung Vorleistungen 
(Studienleistungen) zu erbringen sind. Werden diese nicht erbracht, kann die Zulassung zur 
Modulprüfung nicht erfolgen. Die konkreten Anforderungen an die Vorleistungen (Studienleistungen) 
gibt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Lehrenden jeweils vor Beginn des Semesters 
gemäß § 8 Absatz 7 bekannt. 
 
(5) Für alle Modulprüfungen, die in Form von Klausurarbeiten oder Mündlichen Prüfungen zu 
erbringen sind, werden zwei Prüfungstermine angesetzt. In der Regel findet der erste Prüfungstermin 
nach der Vorlesungszeit des Semesters statt, in dem das Modul oder die zugehörigen 
Lehrveranstaltungen abgeschlossen werden. Der zweite Prüfungstermin wird so terminiert, dass die 
ordnungsgemäße Fortsetzung und ein Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit möglich sind. 
Die Prüfungstermine sowie die Dauer der einzelnen Prüfungen werden vom Prüfungsausschuss in 
geeigneter Weise rechtzeitig zu Beginn des Semesters gemäß § 8 Absatz 7 bekanntgegeben. Nimmt 
der Prüfling nur einen der beiden Prüfungstermine wahr und besteht er diese Prüfung nicht, dann hat 
er keinen Anspruch auf einen weiteren Prüfungstermin im laufenden Semester.  
 
(6) Lehrveranstaltungen, in denen das Qualifikationsziel nicht ohne aktive Beteiligung der 
Studierenden erreicht werden kann, können im Modulplan als Veranstaltungen gekennzeichnet 
werden, bei denen die verpflichtende regelmäßige Teilnahme (Anwesenheitspflicht) als Voraussetzung 
zur Prüfungsteilnahme vorgesehen ist.  Dabei sind Fehlzeiten (einschließlich krankheitsbedingter 
Abwesenheit) von höchstens 30 % zulässig. Für Studierende, die nachweislich für die Pflege und 
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Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder 
die Pflege und Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern, 
in gerader Linie Verwandten, in Seitenlinie Verwandten zweiten Grades oder ersten Grades 
Verschwägerten verantwortlich sind, findet § 19 Absatz 1 Satz 5 entsprechend Anwendung.  
 
(7) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen gilt: 
1. Schriftliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin oder einem Prüfer zu bewerten. 

Abweichend davon gilt für Klausuren, die im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt werden, 
§ 16 Absatz 2 Satz 2. Die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen ist dem Prüfling nach 
spätestens vier Wochen bekanntzugeben. 

2. Mündliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer 
sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers zu bewerten. Die wesentlichen 
Gegenstände und das Ergebnis der einzelnen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekanntzugeben. 

3. Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum endgültigen 
Nichtbestehen der Bachelorprüfung gemäß § 25 Absatz 6 führt, sind abweichend von Nummer 1 
und 2 von zwei Prüferinnen und Prüfern zu bewerten. In diesen Fällen ergibt sich die Note der 
Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der einzelnen Prüferinnen oder Prüfer.  

4. Die Bewertung der Bachelorarbeit ist in § 21 Absatz 4 und 5 geregelt. 
 
(8) Eingereichte Prüfungsleistungen – insbesondere Hausarbeiten und Abschlussarbeiten 
(Bachelorarbeit) – können von den jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern oder vom Prüfungsausschuss 
unter Zuhilfenahme von Plagiatssoftware auf Plagiate hin überprüft werden. Dabei ist auch eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der Universität Bonn zulässig. Beim Hochladen der 
Prüfungsleistung in die Plagiatssoftware müssen unmittelbar eine Person identifizierende Merkmale 
(z.B. Name und Matrikelnummer der oder des Studierenden) entfernt werden. Die interne Zuordnung 
des Überprüfungsergebnisses zu einer Person ist auf andere Weise sicherzustellen, zum Beispiel durch 
Verwendung einer Prüfungsnummer. Die jeweilige Plagiatssoftware muss die zu überprüfende 
Prüfungsleistung nach Abschluss der Überprüfung wieder vollständig löschen und darf sie nicht als 
Trainingsdaten weiterverwenden.“ 
 

10. § 13 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die oder der Studierende kann sich ohne Angabe von Gründen spätestens eine Woche vor dem 
jeweiligen Prüfungstermin von einer Klausur oder einer Mündlichen Prüfung abmelden. Bei 
Hausarbeiten, Projektarbeiten, Präsentationen und Referaten muss die Abmeldung spätestens eine 
Woche vor Ausgabe des Themas erfolgen. Bei Protokollen, Geländearbeiten und 
semesterbegleitenden Aufgaben ist eine Abmeldung nach Beginn der dazugehörenden 
Lehrveranstaltung nicht möglich. § 22 Absatz 3 bleibt unberührt. Die Abmeldung kann elektronisch 
bzw. schriftlich erfolgen. Maßgebend ist das Eingangsdatum beim Prüfungsausschuss.“  
 

11. § 14 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Jede Prüfungsleistung, die nicht bestanden ist, darf höchstens dreimal wiederholt werden. Die 
Wiederholung der Bachelorarbeit ist in § 21 Absatz 7 geregelt. 
 
(2) Das viermalige Nichtbestehen desselben Pflichtmoduls hat den Verlust des Prüfungsanspruchs 
zur Folge und führt nach Bestandskraft des Bescheids über das endgültige Nichtbestehen der 
Bachelorprüfung zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat. 
 
(3) Das viermalige Nichtbestehen desselben Wahlpflichtmoduls hat den Verlust des 
Prüfungsanspruchs in diesem Modul zur Folge. Der Verlust des Prüfungsanspruchs in zwei 
Wahlpflichtmodulen führt nach Bestandskraft des Bescheids über das endgültige Nichtbestehen der 
Bachelorprüfung zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat.“  
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12. In § 15 Absatz 3 wird das Wort „vor“ durch das Wort „zu“ ersetzt. 

13. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Abweichend von Absatz 1 darf eine Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin auch bei 
Unterschreitung der erforderlichen Anmeldezahl ganz oder teilweise im Multiple-Choice-
Verfahren durchgeführt werden, wenn 
- diese Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin das gleiche fachliche Niveau, den 

gleichen Schwierigkeitsgrad und die gleiche erreichbare Höchstpunktzahl wie die 
Klausurarbeit beim ersten Prüfungstermin aufweist und 

- die Klausurarbeiten beim ersten und zweiten Prüfungstermin von denselben Prüferinnen 
oder Prüfern zeitgleich erarbeitet werden und 

- per Los darüber entschieden wird, welche Klausurarbeit beim ersten und welche beim 
zweiten Prüfungstermin gestellt wird. 

Die Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin wird dann nach dem gleichen 
Bewertungsmaßstab wie die Klausurarbeit beim ersten Prüfungstermin bewertet; die für die 
Klausurarbeit beim ersten Prüfungstermin gemäß Absatz 4 ermittelte Bestehensgrenze gilt auch 
für die Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin. Das Vorliegen der Voraussetzungen des 
Satzes 1 ist von den Prüferinnen oder Prüfern in geeigneter Form zu dokumentieren.“ 
 

b) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Die Absätze 1 bis 2, Absatz 3 Satz 1 bis 4 sowie die Absätze 4 bis 7 finden keine 
Anwendung, wenn eine Klausurarbeit nur in einem geringen Umfang Multiple-Choice-Anteile 
enthält. Dies ist der Fall, wenn Multiple-Choice-Anteile nicht mehr als 15 % der 
Gesamtprüfungsleistung ausmachen.“ 
 

14. § 17 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Pro Prüfling und Modulprüfung beträgt die Prüfungszeit mindestens 15 und höchstens 
45 Minuten. Bei Gruppenprüfungen ist zu gewährleisten, dass auf alle Prüflinge innerhalb einer Gruppe 
die gleiche Prüfungszeit entfällt.  
 
(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Mündlichen Prüfung 
unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer zugelassen, sofern kein Prüfling widerspricht. Die Entscheidung treffen die Prüferinnen und 
Prüfer. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
Den Zuhörerinnen und Zuhörern ist es untersagt, während der Prüfung Aufzeichnungen anzufertigen.“ 
 

15. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt:  
 
„(9) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die vorgesehene Bearbeitungszeit für eine 
Prüfungsleistung, die in Form eines Protokolls, einer Projektarbeit oder einer Hausarbeit 
abgelegt wird, aus triftigen Gründen, insbesondere wegen krankheitsbedingter 
Prüfungsunfähigkeit, einmalig um bis zu zwei Wochen der gesamten Bearbeitungszeit 
verlängern. Der Prüfling muss die Fristverlängerung beim Prüfungsausschuss spätestens drei 
Tage vor Ablauf der Frist beantragen und unverzüglich einen entsprechenden Nachweis 
einreichen. Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist eine ärztliche 
Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Der Prüfungsausschuss 
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kann im Einzelfall auf Kosten der Universität die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin 
oder eines Vertrauensarztes der Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte bestehen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen 
anderen Nachweis als den gemäß Satz 3 als sachgerecht erscheinen lassen. Der 
Prüfungsausschuss entscheidet darüber, ob eine Frist auf Grundlage des vorgelegten Attests 
verlängert wird oder nicht. § 19 bleibt unberührt.“ 
 

b) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10. 

16. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

„§ 18a 
Digitale Prüfungen 

 
(1) Klausuren sowie mündliche Modulprüfungen können als digitale Prüfungen (Online-Prüfungen 
im Sinne des § 64 Absatz 2 Satz 2 HG) durchgeführt werden. 
 
(2) Soll eine Modulprüfung gemäß Absatz 1 als digitale Prüfung durchgeführt werden, teilt die 
Prüferin oder Prüfer dies den Studierenden zu Beginn der Vorlesungszeit mit. Sofern dies im Einzelfall 
nicht möglich ist, erfolgt die Mitteilung spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin. Die Prüferin 
oder der Prüfer informiert die Studierenden spätestens eine Woche vor der digitalen Prüfung über die 
organisatorischen Bedingungen der Prüfung und die technischen Anforderungen an die 
Kommunikationseinrichtungen, die zu ihrer Durchführung genutzt werden. Es soll für die Studierenden 
die Möglichkeit bestehen, die Prüfungssituation in Bezug auf die Technik, die Ausstattung und die 
räumliche Umgebung im Vorfeld der Prüfung zu erproben. Digitale Prüfungen dürfen nur unter 
Verwendung der vom Rektorat freigegebenen Videokonferenzdienste/Online-Tools durchgeführt 
werden. 
 
(3) Digitale Klausuren werden in einem vorgegebenen Zeitfenster unter Verwendung elektronischer 
Kommunikationseinrichtungen unter Videoaufsicht ohne gleichzeitige physische Präsenz der 
Teilnehmenden in den Räumlichkeiten der Universität Bonn angefertigt. Während digitaler Klausuren 
sind die Studierenden verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten 
Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Die Nutzung eines virtuellen 
Hintergrundes ist untersagt. Die Prüflinge müssen die Kamera so positionieren, dass die ständige 
Sichtbarkeit des Gesichts, des Oberkörpers und der Hände durch die Aufsichtführenden gewährleistet 
ist. Die Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, dass der Persönlichkeitsschutz und die 
Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten Kontrollzwecken erforderlich 
eingeschränkt werden. Eine automatisierte Auswertung von Bild- oder Tondaten der Videoaufsicht 
findet nicht statt. Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder 
Tondaten ist nicht zulässig. Abweichend von § 21 Absatz 1 Satz 2 Hochschul-Digitalverordnung NRW 
kann bei Verdacht einer Täuschungshandlung vom Prüfling verlangt werden, einen Kameraschwenk 
(360 Grad) durch den von ihm genutzten Raum vorzunehmen. 
 
(4) Mündliche digitale Prüfungen werden als Videokonferenz durchgeführt. Während einer 
digitalen mündlichen Prüfung sind die Prüflinge verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der 
von ihnen eingesetzten Endgeräte zu aktivieren. Die Nutzung eines virtuellen Hintergrundes ist 
untersagt. Die Prüflinge müssen die Kamera so positionieren, dass die ständige Sichtbarkeit des 
Gesichts, des Oberkörpers und der Hände durch die Prüferin oder den Prüfer gewährleistet ist. Eine 
Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten durch die 
Prüferinnen und Prüfer oder den Prüfling ist nicht zulässig. Abweichend von § 21 Absatz 1 Satz 2 
Hochschul-Digitalverordnung NRW kann bei Verdacht einer Täuschungshandlung vom Prüfling 
verlangt werden, einen Kameraschwenk (360 Grad) durch den von ihm genutzten Raum vorzunehmen. 
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(5) Die Identitätsfeststellung des Prüflings (Authentifizierung) erfolgt mit Hilfe eines gültigen 
amtlichen Lichtbildausweises, der nach Aufforderung vorzuzeigen ist. Eine Speicherung der im 
Zusammenhang mit der Authentifizierung verarbeiteten Daten über eine technisch notwendige 
Zwischenspeicherung hinaus ist unzulässig. Personenbezogene Daten aus der Zwischenspeicherung 
sind unverzüglich zu löschen. 
 
(6) Ist bei einer digitalen Klausur die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der 
Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der 
Prüfung technisch nicht durchführbar, wird die Prüfung im jeweiligen Stadium beendet und die 
Prüfungsleistung nicht gewertet.  
 
(7) Ist bei einer mündlichen digitalen Prüfung die Bild- oder Tonübertragung vorübergehend 
gestört, wird die Prüfung nach Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische Störung an, 
so dass die mündliche Prüfung nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann, wird die Prüfung 
beendet und zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt.  
 
(8) Technische Störungen bei digitalen Prüfungen sind unverzüglich durch den Prüfling zu melden 
und durch die Aufsichtführende oder den Aufsichtführenden bzw. die Prüferin oder den Prüfer zu 
protokollieren. Werden digitale Prüfungen aufgrund technischer Störungen beendet, gilt der 
Prüfungsversuch als nicht unternommen. Dies gilt nicht, wenn dem Prüfling nachgewiesen werden 
kann, dass er die Störung zu vertreten hat. 
 
(9) Werden digitale Prüfungen durchgeführt, so dürfen die dafür erforderlichen 
personenbezogenen Daten durch die Prüferinnen und Prüfer, den Prüfungsausschuss sowie die 
Anbieter der eingesetzten Videokonferenzdienste/Online-Tools verarbeitet werden, soweit dies zu 
deren Durchführung erforderlich ist. Mit Wegfall des Verarbeitungszwecks werden die erhobenen 
Daten wieder gelöscht, sofern sie nicht nach Maßgabe von Vorschriften zu Aufbewahrungspflichten 
weiterhin aufbewahrt werden dürfen.  
 
(10) Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - 
DSG NRW) sowie die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in ihren jeweils geltenden 
Fassungen bleiben unberührt. Personen, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
steht nach Maßgabe der Art. 15 bis 18, 20 bis 23 sowie des Art. 77 EU-DSGVO das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung sowie ein Widerspruchs- 
und Beschwerderecht zu. Diese Rechte können mit Ausnahme der Beschwerde gegenüber dem 
Prüfungsausschuss geltend gemacht werden. Die zuständige Aufsichtsbehörde für Beschwerden ist die 
oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI 
NRW); die Kontaktdaten sind auf der Internetseite der oder des LDI abrufbar. Die Kontaktdaten der 
oder des Datenschutzbeauftragten der Universität Bonn sind auf der Internetseite der Universität 
Bonn einsehbar.“ 
 

17. § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 
Nachteilsausgleich und Fristverlängerung 

 
(1) Studierende, die aufgrund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder auf Grund 
mutterschutzrechtlicher Bestimmungen an der Ableistung einer Prüfung in der vorgesehenen Weise 
gehindert sind, können beim Prüfungsausschuss unter Vorlage eines geeigneten Nachweises einen 
Antrag auf Nachteilsausgleich stellen; gleiches gilt für die Erbringung von Studienleistungen im Sinne 
von § 12 Absatz 4. Der Nachteilsausgleich wird einzelfallbezogen gewährt. Er kann insbesondere 
Abweichungen im Hinblick auf die Ableistung der Prüfung, die Dauer der Prüfung und die Benutzung 
von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen vorsehen. Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich erstreckt 
sich bei Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung 
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des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums 
abzuleistenden Prüfungen; Satz 2 bleibt unberührt. Bei anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen 
und bei Pflichtpraktika bzw. verpflichtenden Auslandsaufenthalten, die aufgrund der Beeinträchtigung 
auch mit Unterstützung durch die Hochschule nicht absolviert werden können, sind Ersatzleistungen 
zu gestatten, soweit durch diese gleichwertige Kompetenzen und Befähigungen vermittelt werden.  
 
(2) Auf Antrag berücksichtigt der Prüfungsausschuss bei der Festlegung der Frist für den Erstversuch 
gemäß § 13 Absatz 5 nach Vorlage entsprechender Nachweise Zeiten für: 
a. die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) – drei Semester pro Kind; 
b. die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder gewählter Vertreter in Organen der Hochschule, 

der Studierendenschaft, der Fachschaften der Studierendenschaft oder der 
Studierendenwerke – höchstens vier Semester; 

c. die Wahrnehmung des Amtes der Gleichstellungsbeauftragten – höchstens vier Semester; 
d. studienzeitverlängernde Auswirkungen einer Behinderung oder einer schweren Erkrankung; 
e. die Pflege oder die Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen oder 

Lebenspartnern, in gerader Linie Verwandten, in Seitenlinie Verwandten zweiten Grades oder 
ersten Grades Verschwägerten – höchstens drei Semester.“ 

 
18. § 20 Absatz 4 und 5 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann von jeder Prüferin oder jedem Prüfer gemäß § 9 Absatz 1 
Satz 1 gestellt werden; soll das Thema von einer anderen Prüferin oder einem anderen Prüfer gemäß 
§ 9 Absatz 1 Satz 2 oder 4 gestellt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. 
Wer das Thema gestellt hat, betreut in der Regel diese Bachelorarbeit.  
 
(5) Das Thema der Bachelorarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn die oder der Studierende 
die im Modulplan (Anlage 1) für die Bachelorarbeit genannten Voraussetzungen erfüllt. Die Ausgabe 
des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema der Arbeit und Zeitpunkt 
der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, vor 
der Anmeldung zur Bachelorarbeit Vorschläge für das Gebiet, aus dem das Thema der Bachelorarbeit 
gewählt wird, zu machen; ein Anspruch auf ein Thema aus einem bestimmten Gebiet besteht jedoch 
nicht. Auf Antrag der oder des Studierenden sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass die oder der 
Studierende rechtzeitig im Sinne des Absatzes 9 ein Thema für die Bachelorarbeit erhält.“ 
 

19. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „dreifacher“ wird durch das Wort „zweifacher“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 werden die Wörter „oder gilt sie als nicht bestanden“ gestrichen. 

20. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Prüfling kann sich ohne Angabe von Gründen innerhalb der in § 13 Absatz 3 genannten 
Fristen elektronisch beim Prüfungsausschuss von Modulprüfungen abmelden; sofern dies nicht 
möglich ist, kann eine Abmeldung auch schriftlich erfolgen. Maßgebend ist das Eingangsdatum 
beim Prüfungsausschuss.“  
 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Nach dem Ende der Abmeldefrist kann ein Prüfling, der zu einer Prüfung angemeldet ist, 
aus triftigen Gründen, insbesondere wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit, 
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zurücktreten. Der Rücktritt ist dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die 
für den Rücktritt oder für ein Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich 
schriftlich glaubhaft gemacht werden. Für den Nachweis der krankheitsbedingten 
Prüfungsunfähigkeit ist eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit 
vorzulegen. Erfolgt ein Rücktritt von einer Klausur aus gesundheitlichen Gründen nach Antritt 
der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit 
noch am selben Tag eine Ärztin oder ein Arzt zu konsultieren. Ein Rücktritt nach Antritt der 
Prüfung ist in der Regel ausgeschlossen, insbesondere dann, wenn der Prüfling das Ergebnis der 
Prüfung bereits einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. Der 
Prüfungsausschuss kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin oder 
eines Vertrauensarztes der Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte bestehen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen 
anderen Nachweis als den gemäß Satz 4 als sachgerecht erscheinen lassen. Die Kosten hierfür 
trägt die Hochschule. Erkennt der Prüfungsausschuss den Nachweis für den krankheitsbedingten 
Rücktritt oder andere triftige Gründe an, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen.“ 
 

21. § 23 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ bewertet werden; die Feststellung wird von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen 
Prüfer oder von der oder dem Aufsichtführenden getroffen, aktenkundig gemacht und zur 
Entscheidung an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Vor der Entscheidung des 
Prüfungsausschusses ist dem Prüfling Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(2) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen 
Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der oder dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig 
zu machen. Der Prüfling kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidung 
vom Prüfungsausschuss überprüft wird.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss bewertet, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender 
Täuschungsversuch vorliegt. Im Falle eines solchen kann der Prüfungsausschuss nach vorheriger 
Anhörung des Prüflings entscheiden, dass der Prüfling in diesem Studiengang den Prüfungsanspruch 
verliert. Mit Bestandskraft der Entscheidung des Prüfungsausschusses über den Verlust des 
Prüfungsanspruchs erfolgt die Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat.“ 
 

22. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ bewertet ist; 
anderenfalls ist sie nicht bestanden.“ 
 

b) In Absatz 6 wird das Wort „benotet“ durch das Wort „bewertet“ ersetzt. 

23. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Über die Ergebnisse der bestandenen Bachelorprüfung wird dem Prüfling unmittelbar 
nach endgültigem Vorliegen aller Noten eine vorläufige Bescheinigung ausgestellt. Sodann wird 
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unverzüglich ein Zeugnis in deutscher Sprache sowie eine englische Übersetzung des Zeugnisses 
ausgestellt. Das Zeugnis enthält 
- sämtliche Module, aus denen Leistungspunkte erworben worden sind; 
- das Semester des Erwerbs der Leistungspunkte; 
- die erzielten Modulnoten; 
- das Thema und die Note der Bachelorarbeit; 
- das Datum der letzten Prüfungsleistung sowie 
- die Gesamtnote der Bachelorprüfung.  
Auf Antrag des Prüflings werden in das Zeugnis auch Ergebnisse von zusätzlichen 
Prüfungsleistungen gemäß § 31 aufgenommen; diese gehen nicht in die Berechnung der 
Gesamtnote ein.“ 
 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „oder gilt sie als endgültig nicht bestanden“ gestrichen. 

24. § 27 wird wie folgt gefasst: 

„§ 27 
Bachelorurkunde 

 
Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprüfung wird dem Prüfling eine mit dem Datum des 
Zeugnisses versehene Bachelorurkunde (zweisprachig – deutsch/englisch) über die Verleihung des 
akademischen Grades gemäß § 3 ausgehändigt. Die Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen.“ 
 

25. § 29 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme und gibt dies dem Prüfling 
rechtzeitig bekannt. Näheres zur Möglichkeit, Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen zu 
fertigen, regelt der Prüfungsausschuss und gibt dies gemäß § 8 Absatz 7 bekannt. Kopien und sonstige 
Reproduktionen der Prüfungsakte oder Teile derselben dienen ausschließlich der Verfolgung eigener 
aus dem Prüfungsrechtsverhältnis resultierender Rechte des Prüflings und sind daher nur durch den 
Prüfling zu nutzen oder einer durch den Prüfling mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
beauftragten Person zugänglich zu machen. Eine darüber hinausgehende Vervielfältigung oder 
Verbreitung von Kopien oder sonstiger Reproduktionen ist untersagt.“ 
 

26. § 31 wird wie folgt gefasst: 

„§ 31 
Zusätzliche Prüfungsleistungen 

 
Studierende können bis zum Ende des Semesters, in dem sie die Bachelorprüfung gemäß § 10 Absatz 2 
abschließen, auf Antrag Prüfungsleistungen über ihr Regelstudium hinaus im Umfang von bis zu 18 LP 
in zusätzlichen Modulen erbringen. Dies können sowohl Module aus diesem Bachelorstudiengang als 
auch Module sein, die nicht angerechnet werden können, aber in einem anderen Studiengang der 
Universität Bonn angeboten werden und in diesem Bachelorstudiengang als zusätzliches Modul 
wählbar sind. Es können nur Module berücksichtigt werden, die innerhalb der anderthalbfachen 
Regelstudienzeit absolviert wurden. Das Ergebnis dieser Prüfungsleistungen wird auf Antrag der oder 
des Studierenden in das Zeugnis gemäß § 26 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der 
Gesamtnote nicht berücksichtigt.“ 
 

27. Die Anlage 1 erhält die aus dem Anhang zu dieser Ordnung ersichtliche Fassung. 
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Artikel II 
 

Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Verkündungsblatt - veröffentlicht. 
 
 
 

W. Witke 
 

Der Dekan 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Walter Witke 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
vom 2. Juli 2025 sowie der Entschließung des Rektorats vom 22. Juli 2025. 
 
Bonn, den 18. August 2025 
 
 

M. Hoch 
 

Der Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch 
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Anhang zu Artikel I Nummer 27 
 
Anlage 1: Modulplan für den Bachelorstudiengang „Geowissenschaften“ 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, GÜ = Geländeübung, P = Praktikum, PÜ = praktische Übung, S = Seminar, 

T = Tutorium, Ü = Wissenschaftliche Übung, V = Vorlesung. 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 12 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen die verpflichtende 

Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen aufgeführten Studienleistungen. 
- In der Spalte „LV-Art“ ist/sind die Lehrveranstaltungsart/en im Modul aufgeführt. 
- In der Spalte „Dauer/Fachsemester“ sind die Dauer (D) des Moduls (in Semestern) und die Verortung in ein Fachsemester (FS) aufgeführt. 
- In der Spalte „Studienleistungen“ sind ausschließlich Studienleistungen als Voraussetzung zur Prüfungsteilnahme i. S. d. § 12 Absatz 4 aufgeführt. 

Studienleistungen, die Voraussetzung zur Prüfungsteilnahme sind und wiederholt werden müssen, falls die dazugehörende Prüfung nicht bestanden wurde, sind 
mit dem Buchstaben „w“ (w) gekennzeichnet. 

- In der Spalte „Prüfungsform“ sind Prüfungen gemäß § 14 Absatz 5, die nicht innerhalb eines Semesters wiederholt werden können, sondern im Rahmen der 
Wiederholung des gesamten Moduls bzw. der entsprechenden Lehrveranstaltung erneut abgelegt werden, mit dem Buchstaben „w“ (w) gekennzeichnet. Die 
Gewichtung der Leistungspunkte ist bei Teilprüfungen in Klammern aufgeführt. 

 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, werden vom 
Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 8 Absatz 7 in Form des Modulhandbuchs bekannt gemacht. 
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Pflichtmodule 
 
Geowissenschaftliche Pflichtmodule 

Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Dauer/ 
Fachsemester 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BP01 
644100010 

Endogene Geologie V, PÜ*, 
GÜ* 

keine D: 1 Sem. 
FS: 1. Sem. 

Grundkenntnisse zu gesteinsbildenden 
Prozessen bei magmatischen und 
metamorphen Gesteinen und ihre 
Gesteinsansprache im Gelände  

keine Mündl. Prüfung (3/5) 
und 
Protokoll GÜ (2/5) w 

5 

BP02 
644100020 

Einführung in die 
Mineralogie 

V, PÜ*, 
GÜ* 

keine D: 1 Sem. 
FS: 1. Sem. 

Theoretische und praktische Einführung 
zu den wichtigsten Mineralen, Bezug zu 
Gesteinsbildung und Ressourcen 

keine Klausur (4/5) 
und  
Protokoll GÜ (1/5) w 

5 

BP03 
644100030 

Allgemeine 
Paläontologie 

V, GÜ* keine D: 2 Sem. 
FS: 1. u. 2. Sem. 

Überblick über die organismische Vielfalt 
und Grundzüge ihrer Baupläne. Fossilien 
in ihrem zeitlichen und räumlichen 
Zusammenhang 

keine Klausur I (1/2) 
und 
Klausur II (1/2)  

6 

BP04 
644100040 

Grundlagen und 
Methoden in den 
Geowissenschaften 

V keine D: 1 Sem. 
FS: 1. Sem. 

Einführung in das methodische Arbeiten 
in den Geowissenschaften, Einblick in 
Geostatistik, Datenverarbeitung, GIS, 
und regionalgeologische Aspekte 

keine Mündl. Prüfung (4/6) 
und 
Projektarbeit (2/6) 

6 

BP05 
644100050 

Exogene Geologie V, PÜ*, 
GÜ* 

keine D: 1 Sem. 
FS: 2. Sem. 

Einführung in gesteinsbildende Prozesse: 
Sedimentgesteine und 
Verwitterungsprozesse, sowie 
Gesteinsansprache im Gelände 

keine Mündl. Prüfung (3/5) 
und 
Protokoll GÜ (2/5) w 

5 

BP06 
644100060 

Vertiefung 
Mineralogie 

V, PÜ* keine D: 1 Sem. 
FS: 2. Sem. 

Einführende Kenntnisse in die 
Thermodynamik und Kinetik 
mineralogischer Prozesse 

keine Klausur (4/5) 
und  
Protokoll (1/5) w 

5 

BP07 
64410070 

Geologische 
Raumstrukturen 

V, PÜ*, 
GÜ* 

keine D: 1 Sem. 
FS: 2. Sem. 

Aufnahme geologischer Strukturen im 
Gelände, Erstellung und Analyse 
geologischer Karten und Profilschnitte 

keine Klausur (4/6) 
und 
Projektarbeit (2/6) 

6 

BP08 
644100080 

Geologische 
Kartierung 

GÜ*, S* keine D: 1 Sem. 
FS: 2. Sem. 

Aufnahme geologischer Strukturen im 
Gelände und Erstellung einer 
geologischen Karte 

keine Geländearbeit (1/2) 
und 
Protokoll (1/2) 

6 
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Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Dauer/ 
Fachsemester 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BP09 
644100090 

Erd- und 
Lebensgeschichte 

V, S* keine D: 1 Sem. 
FS: 3. Sem. 

Entwicklung des Systems Erde, 
Wechselbeziehung zwischen Geosphäre 
und Biosphäre 

keine Referat (3/5) 
und 
Klausur (2/5) 

5 

BP10 
644100100 

Angewandte 
Geowissenschaften I 
Ingenieurgeologie 
und 
Mikropaläontologie 

V, PÜ* keine D: 1 Sem. 
FS: 3. Sem. 

Grundlagen in der Ingenieurgeologie (IG) 
und der angewandten 
Mikropaläontologie (MP) 

keine Klausur IG (5/6), 
Klausur MP (1/6) 

6 

BP11 
644100110 

Angewandte 
Geowissenschaften II 
Hydrogeologie 

V, PÜ*, 
GÜ* 

keine D: 1 Sem. 
FS: 4. Sem. 

Grundkenntnisse in der Hydrogeologie 
und Anwendung von Analyseverfahren 
im Gelände 

keine Klausur (4/6) 
und 
Protokoll GÜ (2/6) 

6 

BP12 
644100120 

Große 
Geowissenschaftliche 
Geländeübung 

E*, S* 
oder 
GÜ*, S* 

keine D: 1 Sem. 
FS: 4. Sem. 

10 -14 tägige geowissenschaftliche 
Exkursion oder Geländeübung, 
Praktische Anwendung von 
geowissenschaftl. Ansätzen im Gelände 

keine Präsentation (1/2) w 

und 
Protokoll (1/2) w 

6 

BP13 
644100130 

Berufspraktikum P*, S* keine D: 1 Sem. 
FS: 3.,4. oder 5. 
Sem. 

Umsetzung von theoretischem Wissen in 
der Arbeitswelt in geowissenschaftlich 
orientierten Unternehmen oder 
außeruniv. Forschungsinstitutionen 
(mindestens 4-wöchiges Berufspraktikum 
Geowissenschaften) 

keine  Präsentation (1/2) w 

und  
Protokoll (1/2)  

6 

BP80 
644100800 

Geodatenanalyse im 
Gelände 

V, GÜ* keine D: 1 Sem. 
FS: 5. Sem. 

Planung und Anwendung 
geowissenschaftlicher Messverfahren im 
Gelände und digitale Auswertung der 
Ergebnisse 

keine Projektarbeit 4 
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Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Dauer/ 
Fachsemester 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BP91 
644100910 

Projektarbeit AS keine D: 1 Sem. 
FS: 5./6. Sem. 

Dreiwöchige praktische Arbeit (z.B. 
Kartierung, Laborarbeiten, 
Grabungsarbeiten) zur Bearbeitung 
geowissenschaftlicher Fragestellungen 

keine Projektarbeit 10 

BP92 
644100920 

Methoden und 
Präsentation 

S* keine D: 1 Sem. 
FS: 6. Sem. 

Öffentliche Präsentation der 
Arbeitskonzepte und methodisches 
Arbeiten im Rahmen der Bachelorarbeit 

keine Präsentation 8 

BP99 Bachelorarbeit  Mindestens 120 LP 
aus dem 
Studiengang, 
erfolgreicher 
Abschluss der 
Pflichtmodule und 
des Naturwissen-
schaftlichen Wahl-
pflichtbereiches 

D: 1 Sem. 
FS: 6. Sem. 

Eine geowissenschaftliche Fragestellung 
wird selbstständig vorbereitet, 
bearbeitet und die Ergebnisse den 
naturwissenschaftlichen Anforderungen 
entsprechend schriftlich niedergelegt 

keine Bachelorarbeit 12 
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Naturwissenschaftliche Pflichtmodule 
 

Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Dauer/ 
Fachsemester 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BNP 21 
644100210 

Chemie für 
Geowissenschaften 

V, S keine D: 1 Sem. 
FS: 1. Sem. 

Grundlagen der Anorganischen und 
Allgemeinen Chemie 

keine Klausur 9 

BNP 22 
644100220 

Einführung Physik für 
Geowissenschaften 

V, Ü keine D: 1 Sem. 
FS: 2. Sem. 

Grundlagen der Physik erfolgreiche 
Bearbeitung der 
Übungsaufgaben 

Klausur 5 

BNP 23 
644100230 

Einführung 
Mathematik für 
Geowissenschaften 

V, Ü keine D: 1 Sem. 
FS: 2. Sem. 

Grundlagen zum mathematischen 
Verständnis, selbständige Anwendung 
mathematischer Verfahren und Einsatz in 
naturwissenschaftl. Fragestellungen 

erfolgreiche 
Bearbeitung der 
Übungsaufgaben 

Klausur 5 
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Geowissenschaftliche Wahlpflichtmodule 
 
Wahlpflichtbereich A - zu wählen sind 2 Module (insgesamt 12 LP) 
 

Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semest
er 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BW31 
644100310 

Sedimentologie D: 1 
Sem. 
FS: 3. 
Sem. 

V, PÜ* keine Grundkenntnisse zur Beschreibung und 
Analyse von Sedimenten und 
Sedimentgesteinen 

keine Klausur (3/6) 
Hausarbeit (3/6) 

6 

BW32 
644100320 

Technische 
Mineralogie 

D: 1 
Sem. 
FS: 3. 
Sem. 

V, PÜ* keine Grundkenntnisse in der technischen und 
experimentellen Mineralogie 

keine Klausur 6 

BW34 
644100340 

Strukturgeologie I D: 1 
Sem. 
FS: 3. 
Sem. 

V, PÜ, 
GÜ* 

keine Grundkenntnisse zur Tektonik und 
Verformung von Gesteinen 

Protokoll Klausur 6 

BW35  
644100350 

Spezielle 
Paläontologie 

D: 1 
Sem. 
FS: 3. 
Sem. 

V, PÜ* keine Vertiefende Kenntnisse über die 
Evolution und Umwelt von Organismen 
in Raum und Zeit 

Protokoll Klausur 6 

BW36 
644100360 

Einführung in die 
Meteorologie und 
Geophysik 

D: 1 
Sem. 
FS: 3. 
Sem. 

Für dieses Modul finden die prüfungsrechtlichen Regelungen des Bachelorstudiengangs „Meteorologie und Geophysik“ gemäß 
entsprechender Prüfungsordnung in der zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Modulprüfung jeweils aktuellen Fassung Anwendung. 

6 

BW37 
644100370 

Digitale Karten in der 
Geologie 

D: 1 
Sem. 
FS: 3. 
Sem. 

V, PÜ* keine Einführung in GIS-gestützte Erstellung 
geologischer Karten und deren Analyse 

keine Projektarbeit 6 
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Wahlpflichtbereich B - zu wählen sind 2 Module (insgesamt 16 LP) 
 

Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semest
er 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BW41 
644100410 

Methoden und 
Techniken in der 
Hydrogeologie und 
Sedimentologie 

D: 1 
Sem. 
FS: 4. 
Sem. 

V, GÜ keine Einführung in die Methoden der 
Hydrogeologie (HG) und Sedimentologie 
(SED) und ihre Anwendung im Gelände 

keine Klausur (3/8) 
und 
Protokoll HG (3/8)w,  
Protokoll SED (2/8)w 

8 

BW42 
644100420 

Geochemie D: 1 
Sem. 
FS: 4. 
Sem. 

V, PÜ keine Grundlagen der Geochemie im 
Sonnensystem und im System Erde 

keine Klausur 8 

BW43 
644100430 

Petrologie 
Magmatischer und 
metamorpher 
Gesteine 

D: 1 
Sem. 
FS: 4. 
Sem. 

V, PÜ, 
GÜ 

keine Grundlegendes Verständnis für die in der 
Lithosphäre ablaufenden 
Bildungsprozesse magmatischer und 
metamorpher Gesteine 

keine Mündl. Prüfung 8 

BW45 
644100450 

Paläontologische 
Methoden und 
Geländearbeit 

D: 1 
Sem. 
FS: 4. 
Sem. 

GÜ, PÜ keine Einf. in paläontologische 
Untersuchungsmethoden und 
Bearbeitung von Fossilfundpunkten im 
Gelände (GÜ 10 Tage) 

keine Protokoll w 8 

BW46 
644100460 

Physik der festen 
Erde 

D: 1 
Sem. 
FS: 4. 
Sem. 

Für dieses Modul finden die prüfungsrechtlichen Regelungen des Bachelorstudiengangs „Meteorologie und Geophysik“ gemäß 
entsprechender Prüfungsordnung in der zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Modulprüfung jeweils aktuellen Fassung Anwendung. 
Studierende des Bachelorstudiengangs „Geowissenschaften“ müssen zusätzlich die Veranstaltung „Mathematische Ergänzung 
zur Geophysik“ (V/PÜ) absolvieren und für den erfolgreichen Abschluss des Moduls eine zusätzliche Mündliche Prüfung 
(Gewichtung: 25 %) ablegen. 

8 
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Wahlpflichtbereich C - zu wählen sind 2 Module (insgesamt 16 LP) 
 

Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semest
er 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BW51 
644100510 

Auswerteverfahren in 
der Hydrogeologie 

D: 1 
Sem. 
FS: 5. 
Sem. 

V, PÜ*, 
GÜ* 

keine Hydrogeologische Standardmethoden zur 
Ansprache von Grundwasserleitern 
werden in computergestützten Übungen 
praktisch umgesetzt 

keine Klausur (3/4) 
und 
Projektarbeit (1/4) w 

8 

BW52 
644100520 

Marine und terrigene 
Sedimente 

D: 1 
Sem. 
FS: 5. 
Sem. 

V, PÜ* keine Sedimentologische Analyse v. klastischen 
u. chemischen Sedimenten, mikrofazielle 
Analyse von Karbonatgesteinen und 
palökologische Interpretation 

keine Projektarbeit (1/2) 
und 
Klausur (1/2) 

8 

BW53 
644100530 

Geochemie der 
Erdoberfläche 

D: 1 
Sem. 
FS: 5. 
Sem. 

V, Ü, 
GÜ* 

keine Geochemie der Erdoberfläche, 
insbesondere biologisch und klimatisch 
relevante chemische 
Elemente. 

keine Projektarbeit 8 

BW55 
644100550 

Paläobiologie und 
Makroevolution 

D: 1 
Sem. 
FS: 5. 
Sem. 

V, S keine Interpretation von Fossilien im Hinblick 
auf die Umwelt und Struktur 
vergangener Ökosysteme 

keine Klausur 8 

BW56 
644100560 

Geophysikalische 
Datenauswertung 
und Geländeübung 

D: 1 
Sem. 
FS: 5. 
Sem. 

Für dieses Modul finden die prüfungsrechtlichen Regelungen des Bachelorstudiengangs „Meteorologie und Geophysik“ gemäß 
entsprechender Prüfungsordnung in der zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Modulprüfung jeweils aktuellen Fassung Anwendung. 

8 

BW57 
644100570 

GIS in der Geologie  D: 1 
Sem. 
FS: 5. 
Sem. 

V, PÜ* keine Grundlegende Kenntnisse in der Struktur 
und den Funktionen von GIS-
Softwaresystemen (ArcGIS) im 
angewandtgeologischen Bereich 

keine Projektarbeit 8 
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Naturwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich - zu wählen sind 2 Module (insgesamt 10 LP) 
 

Modul-
nummer/ 
Kürzel 

Modulname LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Dauer/ 
Fachsemester 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

BNW25 
644100250 

Physikpraktikum für 
Geowissenschaften 

P* BNP22 D: 1 Sem. 
FS: 3. Sem. 

Theoretischer und praktischer Aufbau 
und Durchführung physikalischer 
Versuche 

Protokoll Klausur 5 

BNW26 
644100260 

Vertiefung 
Mathematik für 
Geowissenschaften 

V, Ü BNP23 D: 1 Sem. 
FS: 3. Sem. 

Vertiefung mathematischer Grundlagen, 
Differentialgleichungen, Stochastik 
Integralrechnung 

erfolgreiche 
Bearbeitung der 
Übungsaufgaben 

Klausur 5 

BNW27 
644100270 

Anorganisches 
Chemiepraktikum für 
Geowissenschaften 

P* BNP21 D: 1 Sem. 
FS: 3. Sem. 

Theoretischer und praktischer Aufbau 
und Durchführung anorganisch 
chemischer Versuche 

keine Projektarbeit 5 

BNW28 
644100280 

Zoologie für 
Geowissenschaften 

V, PÜ* keine D: 1 Sem. 
FS: 3. Sem. 

Grundlegender Einblick in verschiedene 
Tiergruppen, ihre systematische Stellung 
und phylogenetische Entwicklung 

keine Klausur 5 

BNW29  
644100290 

Botanik für 
Geowissenschaften 

V, E* keine D: 1 Sem. 
FS: 4. Sem. 

Grundlegender Einblick in die Botanik, 
Verständnis der Ökologie und 
verschiedener Vegetationseinheiten 

keine Klausur 5 

 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 8 Absatz 7 bekannt. 


	Anlage 1: Modulplan für den Bachelorstudiengang „Geowissenschaften“

